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Niederschrift
über die öffentliche Sitzung
des Bayerischen Verwatungsgerichts München
- 16. Kammer -

In der Verwaltungsstreitsache

Verbund kinisch-psychologischer 

Lehrpraxen in Bayern GmbH,

vertreten durch Herrn Prof. Dr. K. H.

- Kläger -

gegen

Freistaat Bayern,

vertreten durch:

Regierung von Oberbayern

Prozessvertretung,

Bayerstr. 30, 80335 München,

- Beklagter -

wegen

Anerkennung als Ausbildungsstätte nach PsychThG 

am 22. Februar 2005

 Es nehmen teil:

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht  Heise,

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Wolff, Richter Kumetz,

ehrenamtlicher Richter Mayer, ehrenamtlicher Richter Opperer,

Schriftführerin Brenner

Der Vorsitzende eröffnet die mündliche Verhandlung um 10.05 Uhr und ruft die vorbe​zeichnete Sache auf.
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Es sind erschienen: 

für die Klagepartei:
Prof. Dr. H. mit dem Geschäftsführer Dipl.-Psychologe H. und als Beistand Herrn W.

für die Beklagtenpartei:
Oberregierungsrat P, von der Regierung, von Oberbayern -Prozessvertretung als Landesanwalt mit Oberregierungsrat M. von der Regierung von Oberbayern

Übergeben wird von der Klagepartei der Schriftsatz vom 18. Februar 2005 an den Be​klagten. Ferner werden von der Klagepartei vorgelegt und der Gegenseite übergeben Anlagen zum Schriftsatz vom 18. Februar, nämlich eine Resolution Gesprächspsychotherapie sowie ein Schreiben der Psychotherapieverbände, Gesprächskreis II, vom 12. März 2004 und ein Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, Kompetenzzentrum Sicherstellung, vom 4. Februar 2004, die zu den Akten genommen werden.

Der Berichterstatter trägt den Sachbericht vor. Gegen den Vortrag werden keine Ein​wendungen erhoben. Die Sach- und Rechtstage wird erörtert.

Auf Hinweis des Gerichts hinsichtlich der Präzisierung der Klage mit Schriftsatz vom 5. Mai 2003 erklären die Beteiligten, dass die Hauptsache insoweit übereinstimmend für

erledigt erklärt wird, als der ursprüngliche Antrag im Schriftsatz vorn 14. Februar 2002 darüber hinausging.

Nach eingehender Erörterung der Sach- und Rechtslage und Unterbrechung der Ver​handlung gehen die Beteiligten davon aus, dass das weitere Verfahren in zwei Schrit​ten erfolgen soll, nämlich, dass erstens alsbald bis zum 1. April 2005 von der Klägersei​te, soweit vorhanden oder noch nicht vorgetragen, Unterlagen vorgelegt werden, die

geeignet sind, die Anerkennung der Gesprächspsychotherapie für Kinder und Jugendliche in Wissenschaft und Praxis zu belegen, sowie einen Vorschlag beizubringen, in welcher Form die in der zweiten Stufe beabsichtigte neuerliche Einschaltung des Wis​senschaftlichen Beirats erfolgen soll, nämlich in welcher Fragestellung und mit welchen Inhalten.
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In einer zweiten Stufe wird dann die Beklagtenseite im Monat April an den Wissen​schaftlichem Beirat herantreten mit der Bitte um eine aktuelle Aussage zur Frage der wissenschaftlichen Anerkennung des im Klageantrag vom 5. Mai 2003 umfassten Be​reichs.

Die Beteiligten haben hierzu um Darlegung der Gedanken gebeten, die das Gericht im Rahmen des Rechtsgesprächs zur Frage der Einordnung des Begriffs wissenschaftli​che Anerkennung psychotherapeutischer Verfahren im Sinne von § 1 Abs. 3 PsychThG vorgetragen hat:

Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser unbestimmte Rechtsbegriff im Sinne der berufs​rechtlichen Ausrichtung des Psychotherapeutengesetzes zu verstehen und auszulegen ist und nicht im Sinne der sozialrechtlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung, d.h., der Gesetzgeber hat mit der Fassung dieses Begriffs im Rahmen des Psychotherapeutengesetzes offensichtlich einen weiten Rahmen gesetzt, der nicht auf das Wirksam​keitserfordernis von Methoden und Verfahren abstellt, sondern bei seiner Begriffsbildung weiter gefasst ist und den Schluss zulässt, dass das angesprochene und zur Prüfung gestellte Verfahren nachvollziehbar und wissenschaftlich plausibel begründbar sein muss, d.h., nach allgemein rechtlichen Kriterien wissenschaftlich vertretbar sein soll, womit auch u.U. Außenseiterverfahren herangezogen worden können. Im Vorder​grund stand offensichtlich beim Gesetzgeber bei Abfassung dieses Begriffs im Psycho​therapeutengesetz ein Scharlatanerie-Ausschluss sowie eine Missbrauchsverhinde​rung.

Diese Kriterien haben nach Auffassung des Gerichts Eingang zu finden in die Ent-

scheidung der Verwaltungsbehörde, die sie nach § 6 PsychThG in Ihrer Kompetenz vorzunehmen hat; gleichermaßen sind diese Kriterien aber nach Auffassung des Ge​richts auch maßgeblich für die gutachtliche Stellungnahme des Wissenschaftlichen Bei​rats im Rahmen der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung des Psychotherapeutengesetzes. Das Gericht weist zudem darauf hin, dass die Verwendung des Begriffs "soll“ der Verwaltungsbehörde einen Ermessensspielraum bietet, der im Sinne des sog. intendierten Ermessens nur für Regelfälle eine konkrete Bindung vorsieht, im Übrigen aber, wenn der vorbeschriebenen Zielrichtung und Auslegung des Gesetzes nicht Fol​ge getragen wird, einen Handlungsspielraum vermittelt.
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Das Gericht regt an, da seines Erachtens damit die Zielsetzung des Verbescheidungsbegehrens mit den durchzuführenden Maßnahmen erfüllt ist, dass die Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklären, denn nach Vorliegen der erbetenen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats wird sich eine neue Sachlage ergeben, die über das derzeitige Verfahren hinausreicht; es ist in diesem Zusammenhang für die Klagepartei dann zu überlegen, ob sie nicht die Schlussfolgerungen zieht, alsbald ei​nen vollumfänglichen, d.h. allen Voraussetzungen des § 6 PsychThG entsprechenden Antrag neu einzureichen.
Im Einverständnis wird von den Beteiligten zum einen die Hauptsache übereinstim​mend für erledigt erklärt und zum anderen eine Kostenempfehlung abgegeben, dass das Gericht eine Kostenteilung im Sinne der Kostenaufhebung aussprechen möge.

Es ergeht folgender

Beschluss:
I.
Das Verfahren wird eingestellt.

II.
Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander

aufgehoben.

III.
Der Streitwert wird auf 10,000 € festgesetzt.

Die Beteiligten verzichten auf förmliche Zustellung und Begründung des Beschlusses sowie Rechtsmittel gegen die Streitwerkfestsetzung.

Ende der Verhandlung: 11.37 Uhr
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